
Änderungen der Beratungsdokumentation



Wir haben für Sie die Beratungsdokumentation für das 

Geschlossene Investmentvermögen angepasst.

Im Anlegerprofil wurde dafür ein weiterer Reiter 

„Geschlossene Investmentvermögen“ eingefügt.

Dieser muss nur ausgefüllt werden, wenn der Kunde 

ein Geschlossenes Investmentvermögen, Sonstige 

Vermögensanlagen oder Direktinvestments kauft.



In dem Reiter Geschlossene Investmentvermögen

wird festgelegt welche Produkte der Kunde 

kaufen möchte.

Dazu macht er Angaben für welchen Zeitraum das 

Produkt kündbar und übertragbar sein soll.

Unter Geschäftsmodell entscheidet der Kunde, 

welches Risiko er mit dem Kauf eingehen möchte.

Welche Haftung er übernimmt, trägt der Kunde im 

gleichnamigen Punkt ein.

Unter Fremdfinanzierung gibt er an, wieviel 

Prozent Fremdkapitaleinsatz er akzeptiert.

Je nach Produkt wird dieses in Euro oder 

Fremdwährungen angelegt. Der Kunde hat hier 

die Möglichkeit anzugeben, welches 

Währungsrisiko er tragen möchte.

Durch anhaken des letzten Punktes bestätigt der 

Kunde, dass die Angaben korrekt sind und dass 

er sie informiert, sobald sich an den Angaben 

etwas ändert.



Wünschen Ihre Kunden kein geschlossenes Investmentvermögen zu kaufen, nutzen Sie in den Kenntnissen und Erfahrungen

weiterhin den Reiter Kapitalanlagen um die Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Beteiligungen zu dokumentieren.



Entscheiden sich Ihre Kunden jedoch für einen Kauf, dann gibt es nun den Reiter geschlossene Investmentvermögen.

Im oberen Abschnitt werden die Kunden nach den Kenntnissen und Erfahrungen in den Teilbereichen gefragt. Dazu gehören 

beispielsweise Schiffe, Container, Flugzeuge oder Immobilien.

Wie bei den Kapitalanlagen gibt es auch hier die Unterteilung nach keine, Basis, erweitert, umfangreich und Experte.



Im unteren Abschnitt wird der Kunde nach bereits getätigtem Volumen gefragt. Auch hier in den einzelnen Teilbereichen. Dazu 

kommt die Angabe der Währung, die Anzahl und ein Bemerkungsfeld. Bitte achten Sie darauf, dass bei Erfahrungen im ersten 

Abschnitt auch Volumen und Anzahl im zweiten Abschnitt erfasst werden sollten.

Dazu kommt noch die Frage nach den Wirtschaftsräumen und nach einer Anlage auf Kreditbasis.



Neben den Änderungen für die Beteiligungen haben wir auch in anderen Bereichen kleine Anpassungen vorgenommen.

Eine dieser Anpassungen finden Sie im Reiter Finanzielle Verhältnisse. Hier kann künftig neben dem Wert einer Immobilie auch 

erfasst werden, ob die Personen Alleineigentümer sind oder ob Ihnen ein gewisser Prozentanteil gehört.



Eine weitere Änderung betrifft das Thema Wertpapiere nach §32 (z.B. Aktien und Zertifikate). Diese sind für §34f/h Inhaber nicht 

mehr in den Anlagezielen verarbeitet. Auch wenn man „Anlageziele planen“ nutzt, werden diese Produkte nicht mehr angezeigt.

Lediglich in den Finanziellen Verhältnissen sind diese noch erwähnt. Hier gibt es, sofern der Kunde diese Produkte in der 

Vermögensübersicht hat, eine Unterteilung nach beratungsrelevanten und nicht beratungsrelevanten Produkten.

Bei Ihren Altkunden ist eine automatische Trennung der beiden Bestände durch uns ist leider nicht möglich. Dies gilt auch für die 

Anlageziele, die zukünftig nur mehr den Gesamtbestand abzüglich der Wertpapiere enthalten dürfen. Hier möchten wir Sie 

bitten, bei Kunden die Wertpapiere in ihrem Bestand haben, die Trennung mit der nächsten Änderung des Anlegerprofils manuell 

vorzunehmen.



In den Anlagezielen wurde der Begriff „Verlusttragfähigkeit“ gegen den neuen Begriff „Bereitschaft Verluste zu tragen“

ausgetauscht. Aus „Grüne Investments“ wurden „Nachhaltige Investments“. Eine weitläufige Auswirkung der Änderung gibt es 

nicht.



In der Beratungsdokumentation Grundlage können Sie jetzt den Termin für das Erstgespräch hinterlegen, als auch den Termin für

ein Folgegespräch. 



In Beratungsdokumentation Ergebnis ist ein weiterer Reiter in Bezug auf die Unterlagen dazugekommen.

Standardmäßig sind alle Haken gesetzt. Bitte nehmen Sie den Haken raus, wenn Sie den Kunden etwas nicht zur Verfügung 

stellen.



Auch bei Geschlossenen Investmentvermögen kann es zu Fehlermeldungen kommen.

Zum einen werden die „Kenntnisse und Erfahrungen“ geprüft. Hier kann man die Nachschulung bestätigen.



Ebenfalls werden die Punkte unter Geschlossene Investmentvermögen aus dem Anlegerprofil mit dem Produkt verglichen.

Kommt es zu einer Abweichung, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Mit Klick auf „Anlegerprofil bearbeiten“, 

gelangen Sie zurück zum Anlegerprofil…



… und können die Daten anpassen.



In der PDF-Datei des Anlegerprofils wird dem Kunden neu das Verhältnis zwischen Risiko, Rendite und Verfügbarkeit erklärt.



Die Änderung im Immobilienvermögen wird ebenfalls im Ausdruck angezeigt.



Die Angaben zum Geschlossenen Investmentvermögen werden auf zwei Extraseiten im Anlegerprofil angezeigt.



Die Eingaben zu den Kenntnissen und Erfahrungen und zu der Risikobereitschaft erhalten ebenfalls zwei gesonderte Seiten im 

Anlegerprofil.



In der PDF-Datei des Gesprächsprotokolls werden alle Termine angezeigt.



Ebenfalls erhalten die zur Verfügung gestellten Unterlagen eine eigene Seite im Protokoll.



Bisher wurde in der Vermögensübersicht neben der „SRI gemäß Anlegerprofil“, die „Aktuell gewichtete Risikokennziffer (GSRI)“ 

ausgewiesen. Aufgrund der Änderung in Bezug auf die Wertpapiere nach §32, gibt es eine dritte Komponente mit Namen 

„Beratungsrelevante gewichtete Risikokennziffer (GSRI)“. Diese Zahl sagt Ihnen und dem Kunden, welche GSRI die Fonds und 

Beteiligungen haben. In der „Aktuell gewichtete Risikokennziffer (GSRI)“ sind weiterhin die Wertpapiere vorhanden.


